
 
 
 

Gesetzliche Bestimmungen zur unentgeltliche Rechtspflege (URP) nach Art. 139 VRG 
i.V.m. Art. 177 ff. ZPO 
 

 
VRG GL Art. 139 Befreiung von den amtlichen Kosten und unentgeltlicher Rechtsbeistand 

1 Die Behörde befreit eine Partei, der die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und 
ihre Familie die Verfahrenskosten aufzubringen, auf Gesuch hin ganz oder teilweise von den Kosten 
und der Vorschusspflicht, sofern das Verfahren nicht aussichtslos ist. 
 
2 Unter den Voraussetzungen gemäss Absatz 1 weisen die kantonalen Behörden der Partei auf 
Gesuch hin oder von Amtes wegen einen Anwalt als Rechtsbeistand zu, sofern ein solcher für die 
gehörige Interessenwahrung erforderlich ist. In diesem Fall legt die Behörde oder stellvertretend der 
Vorsitzende oder das mit der Vorbereitung des Entscheides beauftragte Behördenmitglied nach 
Abschluss des Verfahrens die Entschädigung des Rechtsbeistandes unter Berücksichtigung seiner 
Angaben fest. Die Entschädigung geht zu Lasten des Staates, soweit keine Gegenpartei oder 
Vorinstanz dafür aufkommen muss. 
 
3 Der Nachweis der Bedürftigkeit im Sinne von Absatz 1 obliegt der Partei, die ein Gesuch um 
unentgeltliche Rechtspflege stellt. 
 
4 Auf Verlangen fällt die Behörde oder stellvertretend das mit der Vorbereitung des Entscheides 
beauftragte Behördenmitglied über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege einen 
Zwischenentscheid, wenn daran ein schützenswertes Interesse besteht; andernfalls wird über das 
Gesuch im Rahmen des Endentscheides befunden. 
 
VRG GL Art. 139a Nachzahlung 

Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, 
sobald sie dazu in der Lage ist. Entsprechende Verfügungen erlässt diejenige Behörde, welche die 
unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat, für die Verwaltungsbehörden das vom Regierungsrat 
bezeichnete Departement. Die Verwaltungsbehörden des Kantons erteilen der zuständigen Instanz 
alle für die Rückforderung erforderlichen Auskünfte zu Einkommen und Vermögen der 
kostenpflichtigen Partei. 
 
ZPO Art. 117 Anspruch 

Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn: 
a. sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und 
b. ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. 
 
ZPO Art. 118 Umfang 

1 Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst: 
 
a. die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen; 
b. die Befreiung von den Gerichtskosten; 
c. die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur 

Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist; 
die Rechtsbeiständin oder der Rechtsbeistand kann bereits zur Vorbereitung des Prozesses 
bestellt werden. 

 
2 Sie kann ganz oder teilweise gewährt werden. 
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ZPO Art. 119 Gesuch und Verfahren 

1 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit 
gestellt 
werden. 
 
2 Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich 
zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Sie kann die Person der gewünschten 
Rechtsbeiständin oder des gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch bezeichnen. 
 
3 Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren. Die Gegenpartei kann 
angehört werden. Sie ist immer anzuhören, wenn die unentgeltliche Rechtspflege die Leistung der 
Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll. 
 
4 Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden. 
 
5 Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. 
 
6 Ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine 
Gerichtskosten erhoben. 
 
ZPO Art. 120 Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege 

Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht 
oder nie bestanden hat. 
 
ZPO Art. 121 Rechtsmittel 

Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der 
Entscheid mit Beschwerde angefochten werden. 


